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Die Unverletzlrchkeitdes Königs und die

Verantwortung der Minister-.
Die hierauf bezüglichenArtikel der Verfassung lauten:

Art. 43. Die Person des Königs ist-«unverletzlich.»

sure 44. Die Minister des Königs imd·veri1ntvzvr»tlickx—
Alle Regierungsakie des Königsbedürfenzu ihrer Gultigkest
der Gegenseichnung eines Ministcre, welcher dadurch dre

Verantwortlichkeit übernimmt. v
· · ·

Art.61. ie Minister können durch Beschluß einer

Kammer wegen des Verbrecheus der Verfassungs-Verletzung
der Bestechungnnd des Verraths angeklagt werden. — Ueber

solcheAnklage entscheidet der oberste Gerichtshof der Monarchie
in vereinigten Senatem sSo· lange noch zwei oberste Gerichts-
böfe bestehen, treten dieselben zu obigem Zwecke zusammen.

«

Die näheren Bestimmungen über die Fälle der Ver-

antwortlichkeit, über das Verfahren und über die Strafen
werden einem besonderenGesetzevorbehalten

Nach der Verfassung soll kein Mann und keine Ge-

meinschaft von Männern im preußischenStaate «eine
höhereoder auch nur eine eben so hohe Machtbesitzen,

als der König. Aber darum giebt die Verfassungihm
noch nicht die höchste Macht im Staate uberhaupt.
Denn über der Macht des Königs steht von Rechts-
wegen die Macht der Verfassungund der Gesetze Seinem
Eide gemäßkann der König nur iu U ebereinstimmung
mit der Verfassung und den Gesetzen regieren.

Die Verfassung gestattet ihm nicht, allerwege nur

nach seinem eigenenWillenundErmessenüber angeln-
gelegenheitendes Volkes und des«;Slaateszu entscheiden
Er kann keinen Artikel der Verfassung und kein Titelchen
in den Gesetzen ohne Zustimmung unserer Volksvertreter
als-ändern LEr kann keine Steuern erheben und die

öffentlichenGelder zu keinem Zweckeocrausgabenlassen,
wenn nicht in Ueber-einstimmungmit der Volksvertretung
gegebeneGesetzeihn dazu ermächtigenEr ist in sein-en
Handlungen eben iV wie jeder Beamte und Jeder Bur-

ger des Staates an die Verfassung und die Gesetze
gebunden.

Aber doch ist ein großer Unterschied vorhanden.
Denn jeder Beamte und jeder Bürger ist für seine
Handlungenden betreffendenBehördenund den Gerichten

des Landes verantwortlich Der König aber kann von

keiner Behörde, von keinem Gerichte und selbst von der

Volksvertretung nicht zur»Verantwortunggezogen werden.
Seine Person, so heißtes in Art. 43 der Verfassung
ist unverletzlich Dafür aber sollen nach Art. 44 die
von ihm ernannten Minister für alle Regierungsaktedes
Königs verantwortlich fein, nnd damit sie mit Recht
dafür verantwortlich gemacht werden können,ist zugleich
bestimmt, daß kein Regierungsakt des Königs gültig«sein
soll, wenn nicht ein Minister ihn mitunterzeichnetund

durch seine, von Niemandem zu erzwingende,Gegen-
zeichnung sich freiwillig für denselben verantwortlich
gemacht hat.

Ferner ist bestimmt, daß die Verantwortlichkeit der
Minister für die Regierungsakte des Königs nicht ein
bloßer Buchstabe bleiben darf. Es verordnet nämlich
der Art. 61,· daß die Minister durch einen Beschlußdes
Abgeordnetenhausesoder des Herrenhanses »wegen des
Verbrechens der Verfassungsverletzungder Bestechung
und des Verraths« angeklagt werden können, Ferner
verordnet der Art. 61, daß der oberste Gerichtshofder

Monarchietin vereinigten Senaten über solcheAnklage
entscheidensoll. Endlich verordnet derselbeArtikel, daß
die nähernBestimmungenüber die Fälle jener Ver-

antwortlichkeit»uber das Verfahren und die Strafen
durch ein besonderes Gesetz getroffenwerden sollen.
·

Nach diesensehr bündigenund sehr bestimmten Vor-

schriften der Verfassung sollte man meinen. daß die

Minister auch wirklich vor Gericht gestelltMde könne«-
wenn die Vertreter des Volkes sich überzeugthalten.
daß die Verfassungund dieGesetzedas Land durch ihre
Handlungen oder durch solcheHandlungen, welche-sie
durch Gegenzeichnungengebilligt haben, verletzt worden

sinds Aber leider ist das nicht der Fall. Denn das
Gese über die Verantwortlichkeitder Minister, dessen
Erlaßdurch die Verfassungschon seit sechszehnJahren
geboten ist, ist bis auf den heutigen Tag noch Nichtz»U
Stande gekommen Es ist noch in der letzten Zeit

gescheitertan dem Widerstandeder Minister, welcheeinem

dahinzielendenGesetze,welchesdie Mehrheit des Abgeord-
netenhauses angenommen hatte, ihreZustimmng versagten-



So befinden wir uns denn in der Lage, daß die

Minister sich zwar durch ihre Gegenzeichnungfür jeden
Regieriingsakt des Königs verantwortlich erklären,daß
aber dessenungeachtetdue Volksvertretungnicht im
Stande ist, sie vorkommenden Falles in Wirklichkeitzur
gerichtlichenVerantwortung zu ziehen.

Ein solcher Zustand scheint uns nicht in Ueberein-

stimmung mit der Verfassung des preußischenLandes.
Die Verantwortlichkeit für die Regierungsaktedes Königs
ist nicht auf die Minister in dem Sinne und in der
Weise übergegangen,wie der Artikel 44 der Verfassung
in Verbindung mit dem Artikel 61 es vorschreibt. Die
Krone ist durch die Verantwortlichkeit der Minister nicht
so gedecktund das Land ist durch dieselbenicht so ge-
schützt,wie dieselbenin einem verfassungsmäßigenStaate

gedecktund geschütztsein müssenund wie die Begründer
der preußischenVerfassun es offenbarbeabsichtigthaben.

Es ist eine sehr ern te Frage, auf welchem Wege
wir aus einem so abnormen Zustande mit dem möglich
geringstenSchaden für Volk und Land endlich heraus-
kommen sollen.

«

Politische Wochen-schaun

Preußen. Am Montag ist der preußischeLandtag
durch den «Ministerpräsidentenv. Bismarck eröffnetworden.
Da die Thronrede voraussichtlich schon allen unsern Lesern
bekannt ist, so halten wir es nicht für nothwendig»den Wort-

laut derselben ier folgen zu lassen, unsere Ansicht über einen

wesentlichenTheildes Inhaltes finden unsere Leser an einer
andern Stelle des Blattes. iach dieser feierlichenEröffnung
haben beide Häuser des Landtages ihre Arbeiten begonnen.

Das Herrenhaus hat in seiner ersten Sitzung die

Wahl seines Vorstandes vorgenommen. Es wurden gewählt:
Zum Präsidenten Graf Eberhard zu Stolber -Werni-

gerode (mit 82 von 85 Stimmen), zu VizepräßidentenGr.
von Frankenberg-Ludwigsdorf und Graf Brühl.
Jn seiner Antrittsrede feierte der Präsident die Politik der

Regierung währendder Abwesenheit des Landtages in leb-

hafter Weise, und gedachteinsbesondere der Verordnung vom

10. November, durch welche die Or anisation des Herren-
hauses zu einemfestenAbschlußgebra tworden sei. — an
der zweitenSitzung wurden die Namen der gewähltenSchrift-
führer wie der von den Abtheilungen getroffenenVorstands-
wahlen mitgetheilt. Der Justizminister überreichteinen in
der vorigen Session innerledit gebliebenen Gesetzentwurf,
betreffend die Au ösung des Lehnsverbandesin einigen pom-
merschenLandest eilen.

·

Die erste Sitzung des Abgeordnetenhauses eröffnete
der Präsident der vorigen Sesslon, Grabow, mit folgender
Ansprache: »Meine Herren! Zur ·Eröffnungder dritten

Session der 8. Legislaturperiodeheißeich Sie im neuen Jahre
herzlichwillkommen. Möge es unseren seitvier Jahren leb-

haft verfolÆnBestrebungen endlichgelingen, durch leiden-

schaftslose - ahrhaftigkeitund kalte Besonnenheit in alt-

bewährterEinigkeit und fester Ausdauer unser verletztes ver-

fassungsmäßigesRecht wiederherzustellen und zu befestigen.
Durchdrungen von diesem, vom ganzen Vaterlande getheilten
Wunsche, lassen Sie uns unsere Arbeiten beginnenmit dem

Rufe: es lebe Se. Majestät der Königl« — Nachdem darauf
die Verloosung der Abtheilungen stattgefunden,wurde vom

Abg. Twesten ein Antrag eingebracht,welcher die Aussetzung
eines»lchuelzeydsnStxefrEsset-IMPLIEDHAVE-:P:Leed en

verlangt. —- Jn der zweiten Sitzung erfolgte, nachdem die
Resultate der von den Abtheilungenvollzogenen Vorstands-
wahlenmitgetheiltwaren, die Wahl des Präsidiums und der

Schriftfuhrer. Bei der Wahl der Präsidentenwurden 221

Stimmzettelabgegeben. Davon erhielt der Abg. Grabow

192»Stimmen, der Abg. v. d. Heydt (Kanditat der konser-
vativen Fraktion) 24 Stimmen und Abgeordneter Osterath
(Mitglied der ultramontanen Fraktion) l Stimme. 4 Zettel
waren unbeschrieben. —- Ab . v. Unruh, welcher während
der Wahl den Vorsitz geführthatte, verkündete darauf, daß
der Abg. Grabow zum Präsidenten des Hauses ewählt
sei. Derselbe übernahm den Vorsitz mit folgendenWorten:

Meine Herren! Jhre soeben vollzogeneWahl hat mich
für die ganze Dauer der letzten Session dieser Legislaturs
Periodewiederum zu dem schwierigenAmte eines Prasidenten
dieses Hauses berufen. Jch sage Jhnen meinen wärmsten

Dankclgurdas mir bewahrte, alte Vertrauen, welches mich
verpfli tei, Jhrem ehrenvolleu Rufe zum letzten Male su

folgen und meine schweren Pflichten nach allen meinen Kräf-
ten gewissenhaft,treu und parteilos zu erfüllen. Sie aber

bitte ich recht dringend, mir die Ausübung meines Amtes

durch fernere wohlwollende, nachsichtigeund kräftigeUnter-

stützunggütigsterleichtern zu wollen. Meine Herren! Das

düsterein der letzten Session vor Ihnen und dem Lande auf-
gerollte Bild über die innere Lage unseres Staats hat sich
seitdem noch mehr verfinstert. (Sehr wahrl) Bei der Schlie-
ßung des Landtags zu einer Zeit und an einem Orte, welche
jede Widerlegung ausschlossen,(hört,hört!) ward dieses Haus
beschuldigt, durch Verwerfnng von Gesetzen und Nichtbewilli-

ung von Geldmitteln das materielle Wohl des Landes ge-schädigt,die äußere Sicherheit desselben in Frage gestellt, die

Hand nach Rechten ausgestrecktzu haben, welcheseine gesetz-
liche Stellung im Verfassungslebenihin versa e, mit einem
Worte: das oberste Gesetz und die höchste ichtschnur für
alle Parteien, das Wohl des Vaterlandes, den politischen
Meinungskämpfenge enüber preisgegebenzu haben. Ermu-

thigt durch diesen ni t begründeten,in den Landtags-Annalen
unerhörten, schwerenAiiklageaktwagten die reaktionäre Presse
unbelästigtBeschuldigungen der leidenschaftlichstenund gehas-
sigsten Art und Geistlicheunberufen Schritte der maßlosesten
Ueberhebung gegen den zweiten gleichberechtigtenFaktor der

Gesetzgebung.(StürmischeZustimmung.)Aber dulden wollte man

nicht, man untersagte und verhindertesogar durchdie bewaffnete
Macht ein Fest an den Ufern des Rheines, durch welchesdas frei-
sinnigeBürgerthunivon Rheinland-Westfalen die viel verhöhnten
und gemaßregeltenliberalen Vertreter des preußischenVolks
ehren wollte in dankbarer Anerkennung ihres vier Jahre hin-
durch unerschütterlichausharrenden Muthes in dem- schweren
Kampfe für die zwischenFürst und Volksvertretung verein-
barte und von ihnen beschworeneVerfassung und für die in

ihr verbrieften Volksrechte. Chronischgeworden ist der TUS

der gesetzlichnicht geordneten und Unter der Mitwirkung der

früheren Landesvertretungen MERMIS genehmigten Militär-
Reorganisation entsprngene Verfassungskonfliktohne Ver-

fchuldendieses Hauses- Welches Flur sein dem Wortlaute und

dem Geiste der Verfassung unzweifelhaftentsprechendesFinanz-
recht gegen alle Auslegungskunsteununterbrochenund stand-
haft vertheidigt, niemals a er seine Hand nach Ihmnicht zu-
stehenden Rechten ausgestreckthat« Ungeachtetin der Aller-

höchstenVerordnungan das Staatsministerium vom 19ten
Mai 1862, betreffenddie Ausführung der Wahlen zum Ab-

geordnetenhause,verheißenwar:

»Ja weiterer Ausführungder bestehenden Ver-

fassung soll dieGesetzgebung und Verwaltung von

freisinnigen Grundsätzenausgehen«



ist der politischeTheil der Gesetzgebungznni Stillstand ge-
bracht. Nuridaö HFttenhaushat eine »endgiiltige«Verniehrun
seiner Mitglieder im Verordnungswegeerfahren. Vergeblich

pfft aber das Land noch immer auf die·Gesetze,betreffend
die Minister-Verantwortlichkeitnnd die Einrichtung nnd Be-

xuiiisse
der Ober-Rechnungskammer,ohne welche die Ver-

aszsnngkeine Wahrheit ist, vergeblichaneine von freisinni-
gen Grundsätzenausgehende·Unterrichts-, Gewekbe., Ge.

meinde-, Kreis- und Provinzial-Ordnun. Die Verwaltung
des Staats ift von freisinnigenGrundsatzeii gänzlichentklei-

det« Deß siiid lebendige·Zengendie Maßregeln gegen die

fkeisinnigen Blätter, Vereine, Versammlungen, Staats- und

Gemeindebeamte nnd Staatsbürger. Nun und nimmermehr
werden aber, trotz der bisherigen Nichterfiillung jener Ver-

heißungen,das preußischeVolk und seine Vertreter die un-

lengbare Wahrheit verleugnen, der zufolgedas materielle und

geistigeWohl des Staats und seine äußereSicherheit zu-
nächstnnd vor Allem die rückhaltloseAnerkennung und ge-
wissenhafteAusübungseines beschworeiienöffentlichenRechtes
fordert, jede nicht von diesem Rechte getragene Macht aber

ein Unrecht und iinsittlich ist. Nur eine auf dieseWahrs
heit»ge ründete Freiheit wird unter Achtung des allein durch
die höherendeutschen Interessen beschränktenSelbstbestim-
niiingsrechtes der Briiderstämme in Deutschland zu morali-

schen Erobernngen, zu einer befriedigenden Lösung der trotz
der glorreichen Waffenerfolge durch die Gasteiner Ueber-
einkunft immer verwickelter und schwierigergewordenen schles-
wig-holsteinischenFrage nnd mit ihr zur bundesstaatlichen
Einiguiig Deutschlands führen. Möge Preußen, in Er-

füllung seines deutschen Bernfes, einen solchenfreisinnigen
Entwicklungsgangunverweilt einschlagen,ehe es durch einen

möglicherWeise der Freiheit üiistigenVerlauf der gegen-
wärtig fchwebenden österreichischenVerfassungskrists überholt
nnd ehe es überhaupt zu spät wird. Dann wird Deutsch-
lands dereinstigeverfassungsmäßigeVertretung die große
Zukunft unseres deutschen Vaterlandes freudigen Herzens in
den mächtigenHändenunserer Könige gesichertsehen. Dies
mein aufrichtigehrlicher,lebhafter Wunsch beim letzten An-
tritt meines Amtes!« (LebhaftesBravo.)
Zum·ersten VizesPräsidentenwurde Herr v. Unrnh mit

162 Stimmen von 218

gewählt,zum zweiten Vizepräsis
deuten v. Bocknm-Dolf s mit 165 Stimmen von 208.
Beide nahmen die Wahl dankendan.

»Abg.v. d. Hehdt protestirte gegen die Antkittgkede des
Präsidenten,weil dieselbe nur den Standpunkt der Majori-
tät vertrete.

Präs. Grabow erwiedert, daß er, da er das Hans gegen

Angrisge
von außerhalbgewahrt habe, dag Recht des gan-

geäl
- aneS gewahrt«also auch die Minorität vertreten

a e.

Es folgt darauf die Wahl derSchristführekund während
der Zählung der Stiniinzettel eine Vertagungdes Hauses.
Gewahlt»werden die AbgeordnetenZiegerhSchröder,Corneli- Post, Parisius (Gardeegen), Schmidt
(Pad9kb0m)-Vas s enge (Lauban) Und v. Rönne.

Pech Hek»Vertagunggelangt der Twesten’scheAntrag
betten-«-SIstIkUUgdes Strafverfahrens gegen den Abg. v. d.
Leeden zur Verhandlung.Ref. Assmann theilt den bekannten

Sachverhaltmit undbeantragtAnnahme des Antrages. Diese
Etfvlgt fast einstimmig,nur einige Mitglieder der katholischen
Fraktion stimmen dagegen Zur nächstenSitzung werden die

Vorlagender Minister erwartet. .

Am Dienstag Abend fand·dieangekündigtegemeinsame
Bekathllngder beiden großenliberalen Fraktionen des Abge-
ordnetenhansesstatt. Die Debatte war sehr lebhaft.

Waldeck, Kosch, Bender und Gneist sprachen n. A. für
Durchberathung. Forckenbeckwünschteeine Vorberathnngim
Plenuni über diese Frage, seine Ansicht wird wahrscheinlich
durchdringen. Eine Abstimmung fand nicht statt.

Jn Bezug auf die Fortdauer der Haft des Abg. Dr-

Johann Jatvby wird die Mehrheit des Abgeordnetenhauses
keinen Antrag stellen. Sie ist dazu durch den nicht ganz
klaren Wortlaut der betreffendenParagraphen der Verfassung
bestimmt worden.

Der Abg- LEUCTJ hat sein Mandat niedergelegt.
Jii Betreff der Vorlage wegen der Marine verlautet, daß

die damit verbundeneGeldfprdernngsehr bedeutend fein wird.

J·UK ölU Ist bekannkllchSeitens des Domkapitels keine

Erzbischofswahlzu Stande gekommen,da dasselbe sichnicht
entschließenkonnte, den»vompäpstlichenStuhl und der
preußischenRegierunggewunschtensehr nltraniontanen Bischof
Melchers zu Ipflhlm JePt hat UUU der Papst, mit Zustim-
innng der prenßkschekxReglekUUg-den Bischof Melchers ohne
Wahl als Erzbischofvon Köln proklamirt. Ebenso wie in
Köln, so hat die Regierung auch in Posen die Wahl
des nltrainontaneii Kandidaten, v. Ledochowski zum
Erzbischofbegunftigt.Wir glauben allerdings gern, daß es
der Regierungin Hinblickans die bevorstehendenNeuwahlen
erwiinscht sein mag, eine Unterstützungan den Katholiken in

Preußenzu erhalten,aber wie in so vielen anderen Dingen,
so irrt sich»die fRegierungauch darin, daß sie meint, durch
eine Begünstigung des Ultramontanismns sich die

gesammtenKatholiken in Preußen zu verpflichten. Wir den-
en, ein Blick aiif die Zahl der Abgeordneten, welche der

nltrainontanen Partei angehören,nnd welchealle nur gewählt
sind, weil sie ein Programm aufgestellthaben, welchessie
zur Opposition egen die jetzigeRe ierung verpflichtenwürde,
wenn es überhIanpteine gesetzli e Verpflichtung für den
Ab eordneten äbe, an dem Programm, welches er vor seinen
Wahlern entwickelthat, festzuhalten, sollte die Regierun von

demUngrund solcherAnnahme schonlängstüberzeugtaben.
Trotzdem verlangtdoch die Hinneigung der Regierun zu
jener Partei großeAufmerksamkeit,aber wir denken, da die

Wahl von eifrigen Anhängernder nltramontanen Partei
zu Erzbischöfenvon Posen nnd Köln wesentlichdazu beitragen
wird, in den Katholiken Preußens nnd ganz Deutschlands
das Gefühl zu verstärkerwie nothwendiges sei, die katho-
lische Kirche in Deutschland unabhängig zu
machen von Rom.

S unten. Nach den ossiziellenNa ri ten ieht sichPrim
noch ipinmerzurück. Nächstenswirdcherchsichzwohlbis nach
Madrid zurückgezogenhaben.

«

Ein Satz der Throiirede.
Jm letzten Abschnitt der Thronredeheißtes:

»Sie (die Re ierung) lebt der Ueberzengung,daß
bei einer nnbelfangenemleidenschaftslosennnd rein

sachlichenPrüfung«dessen,was ihr zu erreichenver-

önnt gewesen-wie dessen, was sie mit Hülfe der

Zaudesvertrelungnoch erstrebt, genug der Zwecke
nnd Ziele efunden werden müßten,in denen alle

Parteien sichIeins wissen.
Werden Sie, meine Herren, von dem Wunsche

getragen, diese Eini nngspnnktezu suchen,nnd fest-
zuhalten, so wird hren Berathungen Segen nnd

Erfolg nicht fehlen.« · »

Es klingen diese Worte allerdings anders als die Erkla-

riingen der feudalen Blätter vor Eröffnungder Session. Da

war von nichts weiter die Rede, als daß die Regierung an



einein Erfolge der diesjährigenLandtagssitzungvölli ver-

weifle. Diese stets so gut unterrichtet sein wollenden lätter

findalso dieses Mal sehr schlechtbedient gewesen. Das Mi-

nisterium erklärt ja ausdrücklich,daß der Erfolg nicht fehlen
werde. Freilich wird diese Erwartung an eine Vorbedingung

geknüpft,nämlich an die, daß die Abgeordneten die
sini ungspunkte suchen-würden

s ir gestehen aufrichtig, so oft und so ernst wir auchüber
die Pflichten eines Volksvertretersnachgedachthaben, es ist
uns noch nie eingefallen, daß es ihm zukäme,darüber zn
brüten, in welchen Punkten er sich mit der Regierung zu ver-

ständigen habe. Sein Beruf ist vielmehr, dem Willen
und den Bedürfnissen des Volkes Rechnung zu
tragen nnd den verbrieften und beschworeiienRechten des-

selben keinen Abbruch geschehenzu lassen. Einigungsi
punkte zwischen der Regierung nnd Volksvertre-

tUUg «zu suchen und festzuhalten«, dasist in allen
verfassungsmäßigen Ländern immer als eine Auf-
gabe der Regierung angesehen worden.

Jndeß wir wollen diesen Punkt bei Seite lassen; wenn

wir es auch nicht für die Aufgabe der Regierung halten
können, die Volksvertretung aufzufordern, sie möge ihr Zu-
geständnisseentgegenbringen,so wollen wir doch nicht in Ab-
rede stellen, daß sich unter besondern Umständen eine Kammer
aus freiem Antriebe zu etwas Aehnlichein entschließen
könnte. Wenn sich z. B. ein Ministerium niii das Vater-
land ein großes und bleibendes Verdienst erwürbe,so könnten
wir uns wohl denken, daß eine Volksvertretun demselben,
ohne seinen Vorschlag abzuwarten, mit einer ewilliguiig
entge en käme. Etwas der Art scheint auch bei Abfassung
der ghronrede gefühlt worden zu sein. Der erste der Von

uns angeführten Satze enthält ausdrücklichdie Erklarung:
die Regierung habe Vieles erreicht und erstrebe
Asnderes, was alle Parteien wünschten.

Ehe wir noch auf diese Andeutung eingehn, wollen wir

noch kurz prüfen,was mit den Einigungspunkten gemeintsei,
welche von der Volksvertretuiig zu suchen und festzuhalten
wären. Wie wir glauben sind diese Punkte hauptsächlich
zwei. Erstens die Bewilligung der für die Aufrechterhaltung
der Armeereorgaiiisationerforderlichen vielen Millionen, zwei-
tens die Anerkennung des Grundsatzes, daß das Ab eordneten-

haus alle Mittel zu bewilligen hat, die das Ministeriumfür
nothwendig hält. Zu finden sind die Punkte, welche in der

Thronrede als ,,Eingangspnnkte«bezeichnetwerden, also nicht
schwer. Anders steht es mit dein »Festhalten«,worunter
doch offenbar die Bewilligung verstanden wird. Das Ab-

geordnetenhaus, welches diese Forderungen bewil-

ligte, muß erst noch gewählt werden.

Das Volk kann mit seinem Rechte thun was es will, es

ist vollständigbefugt, bei»einerNeuwahl solcheMänner zn

wählen, von denen es weiß, daß sie die Eintracht wit dem

jeweiligen Ministerium höher stellen, als die Wahrung der

beschworenenVolksrechte. Ob ein solcherSchritt des Volkes

klug wäre, ist eine andere Frage; aber das Recht, wie an-

gedeutet zu handeln, wird ihm Plemandbestreiten. Ganz
anders teht es mit dem gegenwartigenAbgeordnetenhause.
Seine ehrheit ist ausdrücklichzu dein Zweckegewählt,uni
das Steuerbewilligungsrecht des Volkes festzuhalten Alle
Mit lieder der großen liberalen Parteien »habendies ihren
Wä)lern vor der Wahl ausdrücklichund feierlichversprochen
Es wäre daher, wenn auch keine gesetzliche Ver-

pflichtungfür die Abgeordnetenbesteht, an ihremaufgestellten
Wa)lprogramm festzuhalten, nicht allein ein Verrath

an»ihrereigenen lleberzeugung, sondern ein aus-

drucklicher Wortbruch gegenüber den Wählerii,
wenn sie in der Behandlung des Staatshaus-
haltes ihren bisherigen Standpunkt verließen.
Jii dem Sinne des Ministeriuins ist also eine Verstän-
digung ohne Neuwahl völlig unmöglich« Da diese zum
Herbst auch ohne Auflösungeintritt, so müssenwir wohl an

die Frage herantreten, ob das Volk dann Veranlassung haben
wird, die von der Regierung gewünschteNachgiebigkeit zu

zeigen. Wir fragen also: was hat das Ministerium
Bisinarck für das Wohl des preußischen Volkes

gethan?
Jii der Thronrede meint die Regierung, es sei ihr ver-

gönnt gewesen Mauches zn erreichen, nnd sie erstrebe Ziele,
in deren Verfolgung sich alle Parteien eins wüßten.

Die innern Verhältnissekönnen hiermit wohl kaum ge-
meint sein. Denn erstens hat die Regierung im eigenen
Lande einen sichtbaren- Erfolg nicht gehabt, da man das

Fortregieren ohne Staatshauslsaltsgesetz, die Nichtbeftätigung
der»vouden GemeindengewähltenSiadträthe, die Gründung
verschiedenereifrigverbreiteter und weniggeleseuer Blätter u. s.w.

doch Uiimöglichals etwas Erreichtes hinstellen kann. Zweitens
aber wird man mit nochweniger Recht von diesen Zielen sagen
können, »daß sich darin alle Parteien eins wüßten«. Die

erühmtenErfolge scheinen aiso in der auswärtigenPolitik
stattgefundenzu haben, und es werden auch der Vertrag von

Gastein und der Ankanf Lauenbnrgsfür Se. Majestät den

König in der Thronrede als Erfolge bezeichnet.— Was zu-
nächst letzteres Geschäft angeht, so hätten wir erwartet, daß
darüiser eine Vorla e angekündit werden würde, da nach der

Verfassung unser -’rönig Herrscherfremder Reiche ohne Zu-
stimmung der Kammern nicht werden darf. Aber selbst
wenn man die Absichthaben sollte, auch diesen Verfassungs-
Artikel hinwegzudeuten,so müßte trotzdem eine Vorlage ge-
macht werden. Oesterreichbesaß doch in keinem Falle von

Lauenburg niehr als die Hälfte und konnte daher auch nur

sein Anrecht auf diese Hälfte verkaufen. Die andere Hälfte
gehörtoffenbar dem preußischenStaat und ist dochmius
destens eben so viel werth, als der frühereösterreichischeAn-

theil. Jst es also die Absicht der Regierung, auch diese
Hälfte an Se. Majestät zu verkaufen, so muß nach unserer
Ansicht dazu die Zustimmung der Landesvertretung erst ein-

geholt werden.

Wie-man in dein Ver-trage von Gastein einen Erfolg
sehen will, das ist uns ganz nnd gar unbegreiflich.l Er er-

scheintnur geeignet, die Herzogthümerfragebis in’s Unend-

liche in der Schwebe zu halten und Preußens Lage ist, wie

sichjetztwohl ziemlichklar her-ausgestellthat, durch den Vertrag
ungünstiger,die Oesterreichs aber besser geworden.

«

Man
kann den preußischenBeamten viele trefsxicheEigenschaften
mit Recht nachrühmen,aber eins haben sie nie verstanden,
sich den Menschen angenehm zu Machelli Ganz anders ist es

mit den Oesterreichern. JhIJEU fehlen viele unserer guten
Eigenschaften, aber eins verstanden sie von jeher und ver-

stehenes nochheute: die Kunst sich,ohne daß sie sichdeßhalb
in Unkosten setzen, füt Fell Augenblickbeliebt zu machen.
Das hat sich auch-neuerdingswieder in Holstein gezeigt.

Wo sind also d»1eserühnitenErfolge und wo soll das

Abgeordnetenhauödie Vereinigungspnnktemit der Regierung
nden?si

Jn dem Verkauf der Köln-Mindener Bahn
und der.Verordnung über das Herrenhaus wird

sie doch sicherlich Niemand suchen wollen!
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